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Text 

Perlwein 

§ 14. (1) Perlwein und Perlwein mit zugesetzter Kohlensäure haben den Herstellungsvorschriften gemäß 
Anhang I Z 17 und 18 der Verordnung (EG) Nr. 1493/1999 zu entsprechen. 

(2) Bei Perlwein und Perlwein mit zugesetzter Kohlensäure dürfen nur die in Art. 43 der Verordnung (EG) 
Nr. 1493/1999 genannten Behandlungsverfahren angewendet und die dort angeführten Stoffe zugesetzt werden. 


